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Bekanntmachungen der Departemente und der Ämter

Vernehmlassungsverfahren

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

Eidgenössische Ombudsstelle (Vernehmlassungsverfahren im Auftrag
der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates)

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-N) verabschiedete am
4. Juli 2003 den Gesetzesentwurf zur Schaffung einer eidgenössischen Ombudsstelle
und beauftragte den Bundesrat, die Vernehmlassung durchzuführen. Damit soll in
erster Linie das Vertrauen der Bevölkerung in die Bundesbehörden gestärkt werden.
Die optimale Wahrung der Interessen und Rechte Privater setzt vielfach Kenntnis
über Rechtsmittel und Verfahrensabläufe voraus. Hier kann sie durch eine erste
Information klärend wirken, wobei sie eine eigentliche Rechtsberatung nicht erset-
zen kann. Die Ombudsperson kann beratende Gespräche führen, Empfehlungen und
Vorschläge zu einer gütlichen Einigung abgeben, verfügt jedoch über keine Ent-
scheidungsbefugnis.

Vernehmlassungsfrist: 30. November 2003

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei:
Bundesamt für Justiz, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,
Telefon 031 322 47 50; 031 322 41 44, Fax 031 322 84 01;
www.bj.admin.ch (Rubrik «Rechtsetzung»/«Staat und Rechtsordnung»)

9. September 2003 Bundeskanzlei


